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Mit vielen Teilschritten zum Ziel 
Mit insgesamt 48 Massnahmen soll verhindert werden, dass der Verkehr im Land kollabiert. Doch nur im Paket sind sie wirksam. 

Desirée Vogt 
 
Am vergangenen Mittwoch prä-
sentierte Regierungschefstell-
vertreter Daniel Risch das über 
100-seitige Mobilitätskonzept 
2030. Die darin enthaltenen 
rund 50 Einzelmassnahmen 
auf einen Blick zu erfassen, ist 
allerdings nicht möglich. Denn 
diese Massnahmen sollen mit 
Hilfe von insgesamt vier Mass-
nahmenpaketen im Zeitraum 
von 10 Jahren – 
und darüber hi-
naus – umgesetzt 
werden. Aus die-
sen Paketen erge-
ben sich wiederum 10 Leitpro-
jekte, die in den kommenden 
Jahren höchste Priorität haben. 

Verkehrsinfrastruktur 
aus den 70er-Jahren 
Liechtenstein verfügt heute 
praktisch über die identische 
Verkehrsinfrastruktur, wie sie 
in weiten Teilen in den 1970er-
Jahren und zuvor erstellt wor-

den ist. Massgebliche Elemente 
sind ein weit verzweigtes Stras-
sennetz, die direkte Anbindung 
der Gemeinden Balzers, Vaduz, 
Schaan, Gamprin-Bendern und 
Ruggell an das schweizerische 
Nationalstrassennetz und der 
Anschluss der Gemeinden 
Schaan, Eschen-Nendeln und 
Mauren-Schaanwald an das Ei-
senbahnnetz. Doch die Bevöl-
kerung hat sich seit 1970 von 
21 000 auf rund 39 000 Ein-

wohner bei-
nahe verdop-
pelt. Im glei-
chen Zeitraum 
hat sich die 

Anzahl der Beschäftigten von 
11 500 auf 40 000 mehr als 
verdreifacht. 

Diese Zahlen zeigen 
eindrücklich, dass mit der seit 
Jahren praktisch gleich geblie-
benen Verkehrsinfrastruktur 
heute ein Vielfaches der Mobi-
litätsbedur̈fnisse und die damit 
verbundene starke Zunahme 
der Nutzer dieser Infrastruktur 

abgedeckt werden müssen. Um 
die Bedürfnisse jedoch abzude-
cken, reichen Einzelmassnah-
men nicht mehr aus. «Die bis-
herigen Erfahrungen machen 
deutlich, dass die verschiede-
nen Einzelmassnahmen im 
Mobilitätsbereich in einen 
übergeordneten Zusammen-
hang gestellt werden mu ̈ssen, 
wenn sie Wirkung zeigen sol-
len», so Daniel Risch. «Ver-
kehrsprobleme lassen sich nicht 
isoliert lösen, sondern müssen 
als Teil einer Gesamtstrategie 
betrachtet werden.» Was die 
Regierung genau plant, nach-
stehend im Detail.

Mit zukunftsweisenden Entscheidungen soll das wachsende Mobilitätsbedürfnis in den nächsten 10 bis 
15 Jahren bewältigt werden. Bild: Archiv/Daniel Ospelt

Massnahmenpaket 1: ÖV/LV-Push  
Dieses Paket dient dem Ausbau 
und der Verbesserung des öf-
fentlichen Verkehrs sowie des 
Langsam- bzw. Aktivverkehrs. 

Geplante Massnahmen: 
1.01 Punktueller Ausbau 
Angebot Liemobil (K, M, L) 
 
1.02 Ausbau des Eisenbahn-An-
gebots im Personennahverkehr 
im Rahmen der Realisierung ei-
ner S-Bahn Liechtenstein (siehe 
auch Massnahme 3.01) (K, M) 
 
1.03 Optimierung der Kombina-
tion von ÖV und Radverkehr 
(Fahrradvermietung an ÖV-Hal-
testellen, Radabstellplätze, Mit-
nahmemöglichkeiten) (K) 
 
1.04 Neuauflage Busbevorzu-
gungskonzept: Definition von 
Massnahmen zur Busbevorzu-
gung mit Fokus auf den Bau von 

neuen und die Weiterführung 
von bestehenden Busspuren (K) 
 
1.05 Steigerung der Attraktivität 
der Haltestellen und Wartebe-
reiche (K, M) 
 
1.06 Beauftragung einer Studie 
zu den Effekten eines komplet-
ten Verzichts auf ÖV-Tickets (K) 
 
1.07 Versuch der Ansiedlung von 
Fernbussen mit Haltestellen in 
Vaduz oder Schaan zur Anbin-
dung an die internationalen 
Fernbus-Linien (K) 
 
1.08 Schrittweise Verpflichtung 
der Liemobil zum Einsatz von 
 alternativen Antriebssystemen 
(K, M, L) 
 
1.09 Nutzung von digitalen An-
geboten für Fahrplan-, Ticket- 
und Mobilitätslösungen, um den 

Zugang zum öffentlichen Ver-
kehr möglichst einfach zu ge-
stalten (K, M, L) 
 
1.10 Lückenschluss des Haupt-
radroutennetzes (K) 
 
1.11 Erweiterung Hauptradrou-
tennetz (K) 
 
1.12 Überprüfung und Erweite-
rung des Radroutennetzes bzgl. 
Radschnellwege (K, M) 
 
1.13 Überprüfung und Erweite-
rung des Radroutennetzes bzgl. 
Radwege in Hanglagen (K, M) 
 
1.14 Konzept zur Errichtung von 
Radabstellanlagen bei ÖV-Hal-
testellen und öffentlichen Ein-
richtungen (K) 
 
1.15 Landesweite Anpassung 
der Radwegsignalisation (M)

Massnahmenpaket 3: Kapazitätserweiterung  
Dieses Paket beinhaltet haupt-
sächlich Infrastrukturprojekte. 

Geplante Massnahmen: 
3.01 Umsetzung des Projekts   
S-Bahn inkl. Angebotserweite-
rung und damit verbundener 
Strassenprojekte (K, M) 
 
3.02 Niveaufreimachung des 
ÖBB-Übergangs Nendeln (K, M) 
 
3.03 Variantenprüfung zur Ent-
lastung des Dorfzentrums von 
Schaan (K, M, L) 
 
3.04 Prüfung neuer Verkehrs-
systeme zur Erschliessung des 
ganzen Landes als Ergänzung 
zur S-Bahn (M, L) 
 
3.05 Aktive Beobachtung von 
grenznahen Eisenbahninfra-
strukturprojekten mit Einfluss 
auf Liechtenstein (K, M, L) 

3.06 Realisierung des Industrie-
zubringers Vaduz–Triesen und 
Verlegung des Radwegs auf die 
Dammkrone (K, M) 
 
3.07 Rheinübergang Vaduz–  
Sevelen: Optimierung und Aus-
bau der Verkehrsknoten beim 
Rheinübergang (K, M) 
 
3.08 Langsamverkehrsbrücke 
Bendern–Haag (K) 
 
3.09 Rheinbrücke Bendern– 
Haag: Optimierung bzw. Ersatz 
bestehende Brücke (K, M, L) 
 
3.10 Verkehrslösung Bendern: 
Neugestaltung und Optimie-
rung der Verkehrsknoten in 
Bendern (K, M, L) 
 
3.11 Prüfung von weiteren Lang-
samverkehrsbrücken in Ruggell, 
Triesen und Balzers (K, M) 

3.12 Ruggell: Industriekreisel (K) 
 
3.13 Prüfung Verlegung der Vor-
arlbergerstrasse in Schaanwald 
(M, L) 
 
3.14 Prüfung einer Entlastungs-
strasse Schaan–Vaduz (M, L) 
 
3.15 Sicherung des Mobilitäts-
raums entlang der Landstras-
sen (K, M, L) 
 
3.16 Abholen des politischen 
Willens zur Revision des Ex-
propriationsrechts von 1887 
(M) 
 
3.17 Überprüfung der Gesetz-
gebung zur Realisierung von 
Infrastrukturmassnahmen (K, 
M) 
 
3.18 Prüfung von Tunnellösun-
gen im Unterland (M, L)

Massnahmenpaket 4: Verkehrssicherheit  
In Anlehnung an das Verkehrs-
sicherheitspaket «via sicura» 
der Schweiz soll die Sicherheit 
im Verkehr mit einer Reihe von 
Massnahmen verbessert wer-
den. 

Geplante Massnahmen: 
4.01 Laufende Verbesserung 
der Verkehrssicherheit im Zu-
sammenhang mit Ausbauten 
von neuen Verkehrsanlagen. 
Die Strassenerneuerungen er-
folgen auf der Basis der aktu-
ellsten Normen. Dabei wird 
auch den heutigen Verkehrsbe-
lastungen Rechnung getragen. 
Dadurch sind Neuanlagen in der 
Regel sicherer als der Bestand. 
Neuanlagen sollen gezielt zur 
Verbesserung der Verkehrssi-
cherheit beitragen. (K, M) 
 
4.02 Laufende Verbesserung  
der Verkehrssicherheit im Zu-

sammenhang mit Ausbauten 
von bestehenden Verkehrsanla-
gen. Mit speziellen Audits wer-
den Projekte, aber auch beste-
hende Verkehrsanlagen in Be-
zug auf sicherheitsrelevante 
Kriterien geprüft und entspre-
chend ausgestaltet. Mit der 
konsequenten Durchsetzung 
der Verkehrsvorschriften soll die 
Sicherheit weiter verbessert 
werden. (K, M) 
 
4.03 Verbesserung der Sicher-
heit bei Fussgängerstreifen. Die 
Überprüfung von bestehenden 
Fussgängerstreifen findet an-
lassbezogen laufend statt. Eine 
aktualisierte Prüfung der be -
stehenden Fussgängerstreifen 
nach den neusten Normen soll 
die Verkehrssicherheit im Be-
stand verbessern. (K, M) 
 
4.04 Verbesserung der Sicher-

heit bei Radwegen. Überprüfung 
der Radwege und Radrouten 
nach den aktuellen Normen. Ins-
besondere im Hinblick auf eine 
einheitliche Signalisierung, Weg -
führung und der Berücksichti-
gung der Differenzen in den Ge-
schwindigkeiten von elektrisch 
unterstützten und konventionel-
len Fahrrädern. Zur Verbesse-
rung des Bestandes und Erhö-
hung der Sicherheit sol len neue 
Anlagen entsprechend ausge-
führt und bestehende Anlagen 
nach Möglichkeit zeitnah saniert 
werden. (K, M)

Massnahmenpaket 2: Effizienzsteigerung 
Dieses Paket beinhaltet Mass-
nahmen zur Effizienzstei -
gerung. Dadurch soll eine 
 effizientere Nutzung der be -
stehenden Kapazitäten und 
 Infrastrukturen erreicht wer-
den.  

Geplante Massnahmen: 
2.01 Rheinbrücke Vaduz–Seve-
len – Testphase für die intelli-
gente Nutzung der Mittelfahr-
bahn und ggf. Umsetzung (K, 
M) 
 
2.02 Einsatz von Mobilitätsplatt-
formen/Apps zur Steuerung und 
Steigerung der Effizienz in der 
individuellen Mobilität (K) 
  
2.03 Pförtneranlagen für die 
 Bevorzugung des öffentlichen 
Verkehrs (K, M, L) 
 
2.04 Prüfung der Verpflichtung 

der staatsnahen Betriebe zur 
Einführung eines betrieblichen 
Mobilitätsmanagements im Sin-
ne einer Vorbildfunktion. In die 
Überlegungen miteinzubezie-
hen sind auch nicht-verkehrliche 
Massnahmen, wie Homeoffice 
und Flexibilisierung der Arbeits-
zeiten (K, M) 
 
2.05 Unterstützung der Be -
triebe zur Einführung eins be-
trieblichen Mobilitätsmanage-
ments (K, M, L) 
 
2.06 Prüfung der Förderung al-
ternativer Antriebssysteme zur 
Minimierung des CO2-Ausstos-
ses (K, M) 
 
2.07 Ansiedlung von Arbeitsge-
bieten mit hohem Güterver-
kehrsaufkommen vorzugsweise 
im Bereich der Autobahnan-
schlüsse (K, M, L) 

2.08 Einführung einer allgemei-
nen Parkplatzbewirtschaftungs-
pflicht (K, M, L) 
 
2.09 Überprüfung des Bauge-
setzes betreffend Parkplätze. 
Das geltende Bagesetz verlangt 
bei der Errichtung eines Gebäu-
des die Erstellung einer be-
stimmten Anzahl von Parkplät-
zen. Die Bestimmung soll über-
prüft werden. (M, L) 
 
2.10 Verbesserung Monitorin 
von Verkehrsüberlastungen, 
Staulängen und Verlustzeiten 
an kritischen Orten (M, L) 
 
2.11 Prüfung der Möglichkeiten 
und Effekte des Road Pricing 
zur Steuerung des MIV. Das von 
der Stiftung Zukunft.li aufge-
zeigte Modell «Road Pricing» ist 
nach Ansicht der Regierung 
prüfenswert. (L) 

Die Abkürzungen 
K = Kurzfristig (Zeithorizont bis 
ca. 2025) 
M = Mittelfristig (Zeithorizont 
bis ca. 2030 
L = Langfristig (Zeithorizont ab 
2030)

Das Mobilitätskonzept 
im Detail

www. 
Das gesamte Mobilitätskonzept 
ist zu finden unter: 
www.regierung.li/ministerien/ 
ministerium-fuer-infrastruktur-
wirtschaft-und-sport/ 
downloads


